
Bebauungsplan
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Maßstab 1 : 1 000

Der Oberbürgermeister

Arbeitstitel: Im Oberen Bruch

Stand: November 2011   Offenlageplan

Bestand

I,III

S,W
     46.71

Bahngleise

Bordstein

topografische Begrenzung

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Dachform

Zahl der Vollgeschosse

vorhandene Gebäude

Baum

vorhandene Höhenlage über NN

Durchfahrt

in Köln-Brück, 1. Änderung

Köln, den

Oberbürgermeister

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat in
seiner Sitzung am
nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit
Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB be-
schlossen worden.

Beigeordneter

Für den Planentwurf
Stadtplanungsamt

 Köln, den

Dipl. -Ing. Arch.
Amtsleiterin

Dezernat VI, Planen und Bauen

Vorsitzender

Köln, den

Die Planaufstellung ist vom Stadtentwick-
lungsausschuss am   30.06.2009
nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen und
am   19.08.2009   ortsüblich bekannt-
gemacht worden.

Köln, den

Bezirksbürgermeister / -in

Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat in der
Zeit vom   16.05.2011   bis   23.05.2011
nach § 3 Abs. 1 
BauGB stattgefunden.

Köln, den

Der Planentwurf hat in der Zeit
vom                      bis
nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung
öffentlich ausgelegen.

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Köln, den

Oberbürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung über die
Genehmigung / den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch den Rat einschließlich
des Hinweises nach § 10 Abs. 3 BauGB
ist am                         erfolgt.

Vorsitzender

Köln, den

Die Planaufstellung und die öffentliche
Auslegung des Planentwurfes nach
§ 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung ist
vom Stadtentwicklungsausschuss
am   18.10.2010   beschlossen
worden.
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Öffentl. Grünfläche
-Parkanlage-

M 5

Geltungsbereich
der 1. Änderung

Ergänzende Textliche Festsetzung

Die  M 7 - Fläche ist zu 80 % mit einer Glatthaferwiese ( LW 41111 ) und zu 20 % mit einer Baumhecke ( GH 4431 ) zu bepflanzen.
Die Maßnahme hat die Funktion, den Eingriff durch die Wohnbebauung auszugleichen.
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Anlage 2

Jakobib
Textfeld
unmaßstäblich




